
Deutsche Bank SparCard
Produktinformation
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1. Produktbezeichnung SparCard

2. Anbieter Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

3. Beschreibung
Produktart 

 
Spareinlage

Funktionsweise Sparkonto mit 3 Monaten Kündigungsfrist mit einer SparCard zur Nutzung von Geldauto-
maten, Kunden-Terminals und Kontoauszugsdruckern.
Während der unbefristeten Anlagedauer zahlt die Bank zum Ende eines Kalenderjahres 
variable Zinsen.

Verfügbarkeit1 Pro Kalendermonat sind 2.000 Euro frei verfügbar1; höhere Beträge sind nach Ablauf 
der Kündigungsfrist von 3 Monaten verfügbar1. Bargeldauszahlungen an Geldautomaten 
sind weltweit und rund um die Uhr möglich – an 38.000 Geldautomaten kostenlos. 

Kontoauszug Die Bank stellt nach jedem Umsatz Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker bereit, 
die bei Nichtabruf nach 6 Monaten zugesandt werden. Die SparCard in Verbindung mit 
dem aktuellen Kontoauszug bildet die Sparurkunde. 

4. Zinsen
  

Variabler Zinssatz. 
Der jeweils geltende Zinssatz wird durch den Aushang „Zinssätze für Geldanlagen“ in 
den Geschäftsräumen der Deutschen Bank bekannt gegeben.
Aktuelles Zinsangebot siehe auch unter www.deutsche-bank.de/SparCard.

5. Risiken
  

Insolvenzrisiko des Anbieters (Gefahr der Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit 
der Bank): Das Produkt unterliegt als Spareinlage der gesetzlichen Einlagensicherung 
in einer Höhe von bis zu 100.000 Euro. Über diesen Betrag hinaus ist die Einlage bis 
zur Sicherungsgrenze durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deut-
scher Banken geschützt.
Zinsänderungsrisiko: Während der Anlagedauer kann der Zinssatz steigen oder fallen.

6. Kosten 0 Euro bei Abruf der Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker. Bei Nicht-Abholung wird 
Porto für den Versand berechnet. Ggf. Kosten für die Nutzung fremder Geldautomaten.

7. Besteuerung Zinserträge unterliegen der Abgeltungsteuer, dem Solidaritätszuschlag sowie ggf. der 
Kirchensteuer. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen 
ab. Sie können uns einen Freistellungsauftrag erteilen.

Stand 15.05.2020

 1  Der Begriff kann u. a. die relevanten Zahlungskontendienste „Bargeldauszahlung“ und „Überweisung“ 
umfassen.


